
PSD Gewinnsparen

PSD Bank Hannover eG Kundennummer

PSD Bank Hannover eG
Tannenbergallee 6
30163 Hannover

Kontoinhaber

 
Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon tagsüber für Rückfragen

Ich gebe meinem Glück eine Chance

Ich möchte Gewinnsparer werden und wünsche 10 Lose mit fortlaufenden Endnummern

Lose (Anzahl bitte eintragen, mindestens 10 Stück)

Ich nehme schon am PSD Gewinnsparen teil und wünsche 10 weitere Lose mit fortlaufenden Endnummern

weitere Lose (gewünschte Anzahl bitte eintragen)

Einziehungsauftrag

Bitte buchen Sie zu jedem Monatsende, erstmals ab den Gesamtbetrag von EUR
Monat/Jahr

(je Los 5 EUR) von dem im nachfolgenden SEPA-Lastschriftmandat angegebenen Konto ab*).

Den Sparbeitrag von 4 EUR je Los schreiben Sie bitte meinem Gewinnspar-Konto gut. Den bis einschließlich Dezember angesparten Betrag 
buchen Sie bitte im Dezember eines jeden Jahres, anfallende Gewinne sofort,

auf mein Basiskonto (Spar- oder Tagesgeldkonto) bei der PSD Bank.
Kontonummer / IBAN

*) Weist das Konto nicht die erforderliche Deckung auf, besteht von Seiten der kontoführenden Stelle keine Einlösungspflicht. Mir ist bekannt, dass bei Nichteinlösung der Lastschrift die 
zugeteilten Losnummern nicht an der Auslosung teilnehmen.

Der Auftrag muss mindestens 8 Arbeitstage vor dem angegebenen Monatsende bei der PSD Bank vorliegen, damit die Lose automatisch an der darauffolgenden Auslosung teilnehmen 
(Auslosungstermin siehe in den Teilnahmeregeln unter 6.).

Der/Die Kontoinhaber muss/müssen volljährig sein; Minderjährigenschutz siehe Teilnahmebedingungen.

Sofern der nachfolgende Zahlungspflichtige nicht identisch mit dem Kontoinhaber ist, wird der Kontoinhaber den Zahlungspflichtigen rechtzeitig über die Belastung informieren.

SEPA-Lastschriftmandat

DE25PSD00000002235
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI Creditor Identifier) Mandatsreferenz (wird von der Bank ausgefüllt)

Ich/wir ermächtige(n) die PSD Bank Hannover eG, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der PSD Bank Hannover eG auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Frist für die Vorab-Information (Pre-
Notification) beträgt 1 Tag vor Kontobelastung.

Kontoinhaber (Vorname, Name des Gewinnsparers)

Kreditinstitut BIC

IBAN

Ort, Datum (Angabe immer erforderlich) Unterschrift(en) für das SEPA-Lastschriftmandat (immer erforderlich)

(Bitte Rückseite beachten)
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Glücksspiel kann süchtig machen. Hinweise zu Spielsucht, Prävention und Behandlung finden Sie im Internet oder erhalten Sie am 
kostenlosen BzgA-Beratungstelefon (Tel. 0800/1372700).

Vollmacht
Eine bereits für die Kundennummer getroffene Vollmachtregelung soll auch für das Gewinnsparen gelten.

   

 

         

   
                 

      

   
             

            
               

             
               

          

            

Hinweise
Werbewiderspruch
Der  Verwendung  der  Daten  für  Werbezwecke  kann  jederzeit  widersprochen  werden.

Angaben  nach  dem  Geldwäschegesetz
Angaben  zum  wirtschaftlich  Berechtigten  gemäß  Geldwäschegesetz:  Ich  versichere,  dass  ich  im  eigenen  wirtschaftlichen  Interesse  und  nicht  auf
fremde  Veranlassung  (insbesondere  nicht  als  Treuhänder)  handele.

Allgemeine  Geschäftsbedingungen  und  Sonderbedingungen
Es  gelten  die  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der  Bank  (AGB)  und  die  Sonderbedingungen  für  Geldanlageprodukte,  PSD Tagesgeld, 
PSD  DynamicCash,  PSD  Servicedirekt  (TelefonBanking),  PSD  OnlineBanking,  den  Überweisungsverkehr  sowie  die  Sonderbedingungen  für 
Gemeinschaftskonten  mit  Einzelverfügungsbefugnis  (Oder-Konto).  Die  Bedingungen  können  in  den  Geschäftsräumen  der  Bank  oder  auf  den 
Internetseiten  der  PSD  Bank  (www.psd-hannover.de)  eingesehen  werden;  auf  Verlangen  werden  sie  ausgehändigt  bzw.  zugesandt.
Für  die  Teilnahme  am  Gewinnsparen  sind  ausschließlich  die  Teilnahmeregeln  für  das  Gewinnsparen  beim  Gewinnsparverein  e.  V.
maßgebend.  Durch  den  Kauf  eines  Loses  werden  diese  Regeln  verbindlich  anerkannt.

Fernabsatzgesetz
Die  Vorvertraglichen  Informationen  und  Teilnahmeregeln  für  das  Gewinnsparen  habe  ich  zur  Kenntnis  genommen.

Datum, Unterschrift Kontoinhaber (Gewinnsparer)
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Teilnahmeregeln für das  
Gewinnsparen beim Gewinnsparverein e.V. 
 
 
1. Vertragsgegenstand, Erlaubnisinhaber, Lotteriegenehmigung, Datum 
der Erlaubnis 
Beim Gewinnsparen handelt es sich um einen Kombi-Vertrag, der sich aus 
einem Kontovertrag (Vertragspartner ist die beim Gewinnsparverein e.V. 
teilnehmende Bank) und einem Lotterievertrag (Vertragspartner ist der 
Gewinnsparverein) zusammensetzt. Die Bank schließt im Auftrag des Ge-
winnsparverein e.V. den Lotterievertrag mit dem Kunden ab und ist zur 
Entgegennahme aller Erklärungen des Gewinnsparers an den Gewinn-
sparverein e.V. berechtigt.  
Beim Barverkauf erhält der Gewinnsparer mit jedem Los einen Sparab-
schnitt über 4 Euro. Nach Ablauf des Sparjahres erteilt die Bank eine Gut-
schrift über den Gegenwert der vorgelegten Sparabschnitte. Bei Erwerb 
eines Dauerloses werden die Sparbeiträge entsprechend den Vereinba-
rungen zwischen dem Gewinnsparer und der Bank gesammelt und spätes-
tens nach Ablauf des Sparjahres in der vereinbarten Anlage gutgeschrie-
ben. 
Veranstalter und Erlaubnisinhaber der Lotterie ist der Gewinnspar-  
verein e.V., Hohenzollernring 31-35, 50672 Köln (Vereinsregister des 
Amtsgerichts Köln, VR 6712, vertreten durch den Vorstand). Zuständig für 
die Lotteriegenehmigung ist die Gemeinsame Glücksspielbehörde der 
Länder (AöR), Hansering 15, 06108 Halle (Saale). Das Datum der ausge-
stellten Erlaubnis wird im Internet unter www.gsv.de veröffentlicht. 
2. Teilnahmeberechtigung, Kündigung, Widerruf 
Jede natürliche oder juristische Person ist berechtigt, sich nach Maßgabe 
dieser Teilnahmeregeln am Gewinnsparen zu beteiligen (Gewinnsparer). 
Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig. An den monatlichen Zie-
hungen nimmt der Gewinnsparer mit den für diese Auslosung erworbenen, 
bar oder durch Belastung des Kontos des Gewinnsparers bezahlten Losen 
teil. Die Teilnahme am Gewinnsparen kann vor Bezahlung des Loses jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft gekündigt werden. Eine vertragliche Min-
destlaufzeit besteht nicht. Hinsichtlich des Lotterievertrags steht dem Ge-
winnsparer ein Widerrufsrecht gem. § 312 g BGB nicht zu. 
3. Kosten, Lotterieanteil, Sparanteil 
Von dem monatlichen Preis von 5 Euro je Gewinnsparlos (= Gewinnspar-
beitrag) entfallen je Los auf den monatlichen Sparbeitrag 4 Euro und auf 
den monatlichen Lotteriebeitrag 1 Euro (= Losbeitrag). Der monatliche 
Sparbeitrag wird nach Entscheidung durch die Bank zunächst einem Sam-
melkonto der Bank zugeführt und dem Gewinnsparer je nach Sparform 
monatlich oder spätestens nach Ablauf des Gewinnsparjahres (= Kalen-
derjahr) auf dem vom Gewinnsparer angegebenen Konto gutgeschrieben 
bzw. zur Verfügung gestellt; für die Zeit der Zuführung der Sparbeiträge 
auf einem Sammelkonto erhält der Gewinnsparer keine Zinsen. Zusätzliche 
Kommunikationskosten entstehen nicht. 
4. Losnummer, Vertragsabschluss, Annahmeschluss 
Der Gewinnsparer erhält je erworbenes Los eine Losnummer, mit der er an 
der jeweiligen Monatsauslosung teilnimmt. Die Losnummer befindet sich 
auf dem Los (Barlos) bzw. wird dem Gewinnsparer durch gesonderte Mit-
teilung bekannt gegeben (Dauerlos). Der Gewinnsparverein behält sich 
eine Änderung der Losnummern für die Teilnahme an zukünftigen Auslo-
sungen vor; dem Gewinnsparer wird eine Änderung seiner Losnummer be-
kannt gegeben. 
Der Gewinnsparer gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot auf 
Abschluss eines Vertrags ab. Der Vertrag kommt zustande, wenn die Bank 
dem Gewinnsparer nach der gegebenenfalls erforderlichen Legitimation-
sprüfung die Annahme des Vertrags durch die Mitteilung der Losnummer 
erklärt. Das Los muss bis zum letzten Arbeitstag eines jeden Monats bei der 
Bank gekauft sein. Die Bank nimmt die Gewinnsparbeiträge entgegen und 
führt die Losbeiträge an den Gewinnsparverein ab. Die Bank wird hinsicht-
lich des Abschlusses des Lotterievertrages als Vertreter des Gewinnspar-
vereins tätig. 
5. Ziehungstermin, Gewinnermittlung 
Die Ziehung findet unter Aufsicht eines Notars in der Regel bis zum 15. ei-
nes jeden Kalendermonats statt 
6. Verteilung des Lotteriebeitrages 
Der Auslosungsfonds wird aus den Lotteriebeiträgen gebildet und nach 
Abzug des Reinertrags (25 %), der Lotteriesteuern (16 2/3 %) und der Kos-
ten (3 %) als Gewinne ausgeschüttet. Spitzenbeträge werden innerhalb 
des Kalenderjahres berücksichtigt. 
7. Gewinnplan 
Unter allen teilnehmenden Losen werden Hauptgewinne von einmal 
100.000 Euro, Sachgewinne im Gesamtwert von mindestens 200.000 Euro 
sowie zehnmal 10.000 Euro ausgelost. Auf je 200.000 Lose entfällt ein 
Hauptgewinn von 5.000 Euro. Auf je 2.750 Lose entfällt ein Hauptgewinn 
von 500 Euro. Die Gewinne je 10 Euro werden durch die Ziehung von min-
destens einer vierstelligen Endzahl und die Gewinne von je 3 Euro durch 
die Ziehung einer einstelligen Endzahl ermittelt. Die Zahl der Gewinne und 

die Gewinnwahrscheinlichkeiten richten sich nach der Zahl der an der Ver-
losung teilnehmenden Lose und werden zu jeder Ziehung im Internet un-
ter www.gsv.de veröffentlicht. Das Verlustrisiko je Los beträgt maximal 
20% des monatlichen Lospreises; das ist der Losbeitrag von 1 Euro. Eine 
Barabgeltung von Sachgewinnen ist ausgeschlossen. Die Gewinnzahlen 
werden innerhalb einer Woche nach der Ziehung durch Auslage in der 
Bank und durch Veröffentlichung im Internet (www.gsv.de) bekannt gege-
ben. 
8. Auszahlung der Gewinne 
Gewinne stehen ausschließlich dem Gewinnsparer zu, der automatisch 
durch die Bank ermittelt wird. Geldgewinne werden in Vertretung des Ge-
winnsparvereins von der Bank gutgeschrieben. Im Falle der Barlose wird 
der Nachweis eines Gewinns durch Vorlage des gewinnberechtigten Loses 
durch den Gewinnsparer erbracht.  
Sachgewinne stellt der Gewinnsparverein über die Bank für den Ge-
winnsparer zur Abholung bereit.   
9. Verfall von Gewinnen, Ausschlussfrist 
Gewinne, die innerhalb eines halben Jahres nach der Auslosung nicht ab-
geholt sind, verfallen zugunsten des Auslosungsfonds und werden mit der 
nächsten Auslosung ausgeschüttet. 
10. Abtretung, Verpfändung 
Eine Abtretung oder Verpfändung der Forderungen des Gewinnsparers ist 
bis zum Zeitpunkt der Kontogutschrift bzw. Auszahlung (Geldgewinne) 
bzw. des Eigentumsübergangs (Sachgewinne) ausgeschlossen. 
11. Verlust von Sparkarten, Sparabschnitten oder Losen 
Alle Nachteile aus dem Verlust von Sparkarten, Sparabschnitten oder Lo-
sen trägt der Gewinnsparer. 
12. Informationen, Beschwerdeverfahren, Aufsichtsbehörden 
Informationen über Spielsucht, Prävention und Behandlung sind bei dem 
Gewinnsparverein (siehe auch: www.gsv.de sowie www.bundesweit-ge-
gen-gluecksspielsucht.de) sowie u. a. bei dem Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend, Glinkastraße 24, 10117 Berlin und bei 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Maarweg 149-
161, 50825 Köln erhältlich. 
Beschwerden zum Lotterievertrag können formlos gerichtet werden an 
den Gewinnsparverein oder an die für die Lotteriegenehmigung zustän-
dige Stelle (s. Pkt. 1). Bei Beschwerden gegenüber der Bank wenden Sie 
sich an die zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, oder an die 
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken · BVR, Schellingstrasse 4, 10785 Berlin, Tel. 030 
2021 1639, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de. Die Bank ist der 
BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungseinrichtung des BVR e.V.  
angeschlossen. 
13. Änderung der Teilnahmeregeln 
Änderungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der zuständigen Lotte-
rieaufsichtsbehörde (s. Pkt. 1). Sie werden für den Gewinnsparer verbind-
lich, sobald die Änderungen der Teilnahmeregeln vom Vorstand, dem Auf-
sichtsrat und der zuständigen Lotterieaufsichtsbehörde genehmigt sind. 
Soweit der Gewinnsparer mit der Änderung nicht einverstanden ist, steht 
ihm ein außerordentliches Kündigungsrecht des Gewinnsparvertrages zu, 
dass innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderung der 
Teilnahmeregeln gegenüber der jeweils losverwaltenden Bank in Text-
form auszuüben ist. 
Den jeweils aktuellen Stand der Teilnahmeregeln kann der Gewinnsparer 
auf der Internetseite des Gewinnsparverein e.V. (unter: www.gsv.de) und 
bei allen teilnehmenden Banken einsehen. 
14. Haftung, anwendbares Recht, Sonstiges 
Der Gewinnsparverein e.V. haftet für sich und seine Erfüllungsgehilfen bei 
Durchführung der Verlosung, auch bei positiver Vertragsverletzung und 
unerlaubter Handlung, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im Falle 
einfacher Fahrlässigkeit haftet der Gewinnsparverein nicht, es sei denn, es 
wurde eine wesentliche Pflicht (Kardinalpflicht) verletzt. Die Art der Haf-
tung wird auf Entschädigung in Geld beschränkt, und zwar in Höhe des 
eingezahlten Auslosungskapitals. Eine Wiederholung der Verlosung ist 
ausgeschlossen. 
Vertragsunterlagen und Informationen stehen nur in deutscher Sprache 
zur Verfügung. Für den Gewinnsparvertrag gilt deutsches Recht. Eine Ge-
richtsstandsvereinbarung besteht  nicht. Telefonisch erreichen Sie uns un-
ter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 0221 998967-0. 

Gültig für Auslosungen ab dem 01. Januar 2026. 
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Vorvertragliche Informationen zum PSD Gewinnsparen
Stand: 21. Juli 2025

Diese Information gilt bis auf Weiteres und steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, Telefon, E-Mail, Telefax oder Briefverkehr) oder außerhalb von Geschäftsräumen mit 
uns Verträge abschließen, möchten wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einige allgemeine Informationen zur 
Bank, zur angebotenen Dienstleistung und zum Vertragsschluss geben:

I. Allgemeine Informationen

Name und Anschrift der Bank
PSD Bank Hannover eG, Tannenbergallee 6, 30163 Hannover
Telefon: 0511 9665-30
Telefax: 0511 9665-503
E-Mail: info@psd-hannover.de
Internet: https://www.psd-hannover.de

Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank
Vorstand: Matthias Drescher, Martin Laubisch

Eintragung im Genossenschaftsregister
Amtsgericht Hannover Gen.-Register Nr. 333

Zuständige Vermittler der PSD Bank
Dirk Siegert

Dienstleister
Bausparkasse Schwäbisch Hall, Crailsheimer Str. 52, 74523 Schwäbisch Hall
R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE 115648367

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden 
Geschäften.

Zuständige Aufsichtsbehörde
Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 
20, 60314 Frankfurt a.M. (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt a.M., Deutschland); die für den Schutz 
der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 
Frankfurt am Main.

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung
Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. 
angeschlossen.
Dieses institutsbezogene Sicherungssystem hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche Schwierigkeiten 
bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesem Sicherungssystem 
angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden.

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des 
Vertrages ist deutsch.

Rechtsordnung/ Gerichtsstand
Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« gilt für den Vertragsschluss und die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche 
Gerichtsstandklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung und Möglichkeit der Klageerhebung
Beschwerden sind an die PSD Bank Hannover eG, Tannenbergallee 6, 30163 Hannover zu richten.
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Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung 
von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf 
Abschluss eines Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche 
Bankengruppe anzurufen (http://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die »Verfahrensordnung 
für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen 
Bankengruppe«, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Briefs oder E-
Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, 
Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 
676c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des 
Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes), besteht zudem die Möglichkeit, eine 
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die 
Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. B. mittels 
Briefs, Telefax oder E-Mail) beantworten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschweren/BeiBaFinbeschweren_node.html
Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

II. Informationen zum PSD Gewinnsparen

Wesentliche Leistungsmerkmale
Jeder Teilnehmer am Gewinnsparen ist berechtigt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an den 
Gewinnauslosungen des Gewinnsparvereins e.V., Hohenzollernring 31-35, 50672 Köln teilzunehmen. Die Teilnahme von 
Minderjährigen ist unzulässig.

1. Teilnahmeregeln
Mit Einrichtung des ersten Gewinnsparbeitrags hat der Teilnehmer die Teilnahmeregeln für das Gewinnsparen des 
Gewinnsparvereins e.V. verbindlich anerkannt.

2. Gewinnsparlose
Bei dem Produkt handelt es sich um einen Kombi-Vertrag, der sich aus einem Sparvertrag (Vertragspartner ist die Bank) und 
einem Lotterievertrag (Vertragspartner ist der Gewinnsparverein) zusammensetzt. Von den 5 Euro je Gewinnsparlos 
entfallen je Los auf den monatlichen Sparbeitrag 4 Euro und auf den monatlichen Lotteriebetrag 1 Euro. Die monatliche 
Auslosung wird vom Gewinnsparverein e.V. durchgeführt. Nach Eingang des monatlichen Lospreises nimmt das Dauerlos 
an der Auslosung des Folgemonats bis auf Widerruf teil. Weitere Informationen zum Gewinnsparen finden Sie im Internet 
unter www.gsv.de.

3. Rückzahlung der Sparbeiträge
Die monatlichen Sparbeiträge werden im laufenden Jahr nicht verzinst und am Ende des Jahres automatisch auf das vom 
Gewinnsparer angegebene, bei der PSD Bank Hannover eG geführte, Basiskonto gutgeschrieben. Basiskonten für das 
Gewinnsparen können Spar- und Tagesgeldkonten sein.

4. Mindestlaufzeit und vertragliche Kündigungsregeln des Vertrages
Eine vertragliche Mindestlaufzeit wird nicht vereinbart. Die Laufzeit des Vertrages ist unbegrenzt.
Eine Kündigung kann jeweils zum Folgemonat ausgesprochen werden und muss der Bank spätestens 7 Arbeitstage vor 
Monatsultimo vorliegen. Die bis dahin angesparten Beträge des laufenden Jahres werden ebenfalls im Folgemonat 
zugunsten des Basiskontos gutgeschrieben.

5. Abtretung und Verpfändung der Ansprüche
Eine Abtretung oder Verpfändung der Forderungen des Gewinnsparers ist bis zum Zeitpunkt der Kontogutschrift 
(Geldgewinne) bzw. des Eigentumsübergangs (Sachpreise) ausgeschlossen.

6. Anspruch auf Zuteilung einer bestimmten Gewinnsparnummer
Ansprüche des Gewinnsparers auf Zuteilung einer bestimmten Gewinnsparnummer, mit der er an den Auslosungen 
teilzunehmen wünscht, bestehen nicht.

7. Rücklastschrift/ Widerruf
Weist das Belastungskonto für das Gewinnsparlos keine Deckung auf und erfolgt eine Rücklastschrift, wird das Los für die 
folgende Auslosung gesperrt. Fremde Gebühren werden dem Basiskonto belastet. Der Gewinnsparer erhält eine 
Kundenmitteilung über die Sperre sowie die Belastung der Gebühr. Das gesperrte Los nimmt dann an der nächsten 
Auslosung wieder teil. Erfolgen Rücklastschriften bei zwei aufeinander folgenden Auslosungen wird das Los gelöscht. 
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Auch hier wird der Gewinnsparer informiert. Sofern das Basiskonto keine Deckung aufweist, erfolgt eine schriftliche 
Anforderung der Gebühr. Erfolgt keine Überweisung bis zur nächsten Auslosung wird das Gewinnsparlos gelöscht.
Erfolgt der Widerruf einer Belastung, wird das Gewinnsparlos ebenfalls zum nächstmöglichen Termin gelöscht. Auch hier 
erhält der Gewinnsparer eine entsprechende Kundenmitteilung.

8. Ziehung und Gutschrift der Gewinne
Die Ziehung findet i.d.R. bis zum 15. eines jeden Kalendermonats statt. Die Auszahlung der Gewinne erfolgt in Vertretung 
des Gewinnsparvereins durch die Bank. Die Bank ermittelt nach jeder Auslosung die gewinnberechtigten Gewinnsparer. 
Der Gewinn wird dem angegebenen Basiskonto im laufenden Auslosungsmonat gutgeschrieben. Bei Sachgewinnen wird 
der Sparer von der Bank informiert. Ab einem Gewinn von 500 Euro erhält der Gewinnsparer zusätzlich eine Mitteilung.

9. Förderung sozialer Zwecke
Zusätzlich zu den Gewinnen und Sparbeiträgen fallen Zweckerträge an. Aus dem Lotterieanteil in Höhe von 1 Euro sind 25 
%, die sogenannten Zweckerträge. Diese werden von der PSD Bank Hannover eG für bestimmte gemeinnützige und 
kulturelle Zwecke verwendet.

10. Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
Eigene Kosten (z. B. Ferngespräche, Porti) hat der Kunde zu tragen.

11. Informationen über Spielsucht, Prävention und Behandlungsmöglichkeiten
Informationen über Spielsucht, Prävention und Behandlung sind bei dem Gewinnsparverein unter www.gsv.de sowie 
www.spielen-mit-vernunft.de und bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Maarweg 149-161, 50825 Köln 
erhältlich.

12. Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
Die Bank erwirbt als Sicherheit für ihre Forderungen ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle Besitz erlangt oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht an Ansprüchen, die 
dem Kunden gegen die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden. Das 
Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden 
zustehen. Der Kunde verpflichtet sich, den zum Einzug notwendigen Betrag auf dem hierfür angegebenen Konto 
bereitzuhalten.
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten die »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« der Bank. Daneben gelten die 
Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen »Allgemeinen Geschäftsbedingungen« enthalten. Die 
genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.
Soweit zwischen dem Kunden und der Bank PSD OnlineBanking und/oder PSD ServiceDirekt (TelefonBanking) und/oder die 
Nutzung des elektronischen Postfachs vereinbart wurde(n), gelten darüber hinaus die zugehörigen »Sonderbedingungen 
für das PSD OnlineBanking«, die »Sonderbedingungen für PSD ServiceDirekt (TelefonBanking)« und die 
»Sonderbedingungen für die Nutzung des elektronischen Postfachs«.

Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung.

III. Informationen zu den Besonderheiten des Vertrages

Information zum Zustandekommen des Vertrages
Der Kunde gibt gegenüber der Bank ein ihn bindendes Angebot über einen von der Bank angebotenen 
Kommunikationsweg (z. B. über Telefon, Internet) ab, das die Bank annimmt. Ist für den Vertragsschluss die Schriftform 
vorgesehen, gibt der Kunde ein ihn bindendes Angebot ab, indem ein von ihm unterzeichnetes Exemplar der Bank zugeht 
und diese das Angebot annimmt. Durch die im Nachgang vorgenommene Übersendung der Vertragsunterlagen wird der 
abgeschlossene Vertrag lediglich bestätigt.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung 
widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger 
(z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

 PSD Bank Hannover eG
 Tannenbergallee 6, 30163 Hannover
 Telefon:  0511 9665-30
 Telefax:  0511 9665-503
 E-Mail:  info@psd-hannover.de
 Internet:  https://www.psd-hannover.de

Widerrufsfolgen
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Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind zur Zahlung 
von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist 
mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr 
Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt 
ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

Gültigkeitsdauer dieser Information
Die Informationen (Stand: 21. Juli 2025) sind bis auf Weiteres gültig.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre PSD Bank Hannover eG
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